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Der Markt Obernbreit erlässt auf Grund von §§ 9, 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB), der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO), Art. 91 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und Art. 23 der 
Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern folgende  
 

2. Satzung  
zur Änderung des Bebauungsplans „Am Sonnenhang 4“ 

 
§ 1 

Der Bebauungsplan „Am Sonnenhang 4“ vom 10.06.1999 in der Fassung der 1. Änderung vom 
10.04.2000 wird wie folgt geändert: 
 
1. Nach der Nummer 1.3 der textlichen Festsetzungen wird folgende neue Nummer 1.4 eingefügt:  
„1.4 Für die Flurnummern 2879/7, 2879/8, 2880/5, 2880/6, 2881/4, 2881,5, 2882/4, 2882/5, 2883/5, 
2883/6 und 2884/4 gilt abweichend der Nummern 1.2 und 1.3, dass auch Gebäude mit einer talseiti-
ger Wandhöhe von max. 7,50 m, gemessen vom natürlichen Gelände Mitte Wand am Hauptgebäude 
(E+DG), zulässig sind. Ergibt sich bei dieser Höheneinstellung im Untergeschoss ein Vollgeschoss, 
so ist dies zulässig.“ 
 
2. Nach der Nummer 2.2 der textlichen Festsetzungen wird folgende neue Nummer 2.3 eingefügt:  
„2.3 Abweichend der Nummer  2.1 gilt im Falle der Nummer 1.4 eine zulässige Dachneigung von 
28° - 30°. Kniestöcke und Dachgauben sind unzulässig.“ 
 

§ 2 
Die sonstigen Festsetzungen des Bebauungsplanes bleiben unberührt.  
 

§ 3 
Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Obernbreit, 21.03.2007 
MARKT OBERNBREIT 
 
 
 
Brückner 
1. Bürgermeister 
 
 
 
 
Bekanntmachungsvermerk: 
Vorstehende Satzung wurde am 21.03.2007 in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft zur Ein-
sichtnahme niedergelegt. Hierauf wurde durch Anschlag an allen Amtstafeln des Marktes  
Obernbreit hingewiesen. Die Anschläge wurden am 22.03.2007 angeheftet und am 23.04.2007 wieder abge-
nommen. 
 
Obernbreit, 25.04.2007 
MARKT OBERNBREIT  
 
 
 
Brückner 
Erster Bürgermeister 
  



M:\OBERNBREIT\6  Bauwesen Wasserrecht\61\610\BePlSonnenh4\3.Änderung\Satzung080410.doc -  26.08.08 

Der Markt Obernbreit erlässt auf Grund von §§ 9, 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB), der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO), Art. 91 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und Art. 23 der 
Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern folgende  
 

3. Satzung  
zur Änderung des Bebauungsplans „Am Sonnenhang 4“ 

 
§ 1 

Der Bebauungsplan „Am Sonnenhang 4“ vom 10.06.1999 in der Fassung der 2. Änderung vom 
21.03.2007 wird wie folgt geändert: 
 
1. Bei den Festsetzungen durch Planzeichen wird  
„U+E+DG max. 3 Vollgeschosse als Höchstgrenze zulässig, jedoch nur in der Kombination 
U+E+DG (U = Untergeschoss, E = Erdgeschoss, DG = Dachgeschoss)“  
ersetzt durch 
„U + E + DG oder U + E + OG max. 3 Vollgeschosse als Höchstgrenze zulässig, jedoch nur in der 
Kombinationen U+E+DG oder U + E + OG (U = Untergeschoss, E = Erdgeschoss, DG = Dachge-
schoss, OG = Obergeschoss)“. 
 
2. Die Nummern 1 und 2 der textlichen Festsetzungen erhalten folgende Fassung: 
 
1. Höheneinstellung der Gebäude 
1.1  Hauptgebäude talseits der Erschließungsstraße (ohne Stichstraßen) 
 Die straßenseitige Wandhöhe darf max. 4,50 m betragen. Diese zulässige Wandhöhe ist an 

der der Erschließungsstraße zugewandten Seite am ungünstigsten Punkt des Geländes zu 
messen. 

1.2 Hauptgebäude bergseits der Haupterschließungsstraße (ohne Stichstraßen) 
 Die straßenseitige Wandhöhe darf max. 7,50 m betragen. Diese zulässige Wandhöhe ist an 

der der Erschließungsstraße zugewandten Seite am ungünstigsten Punkt des Geländes zu 
messen. 

1.3 Hauptgebäude in den Stichstraßen 
 Die talseitige Wandhöhe darf max. 7,50 m betragen. Diese zulässige Wandhöhe ist an der 

der Erschließungsstraße zugewandten Seite am ungünstigsten Punkt des Geländes zu mes-
sen.  

1.4 Ergibt sich bei der festgesetzten Höheneinstellung im Untergeschoss ein Vollgeschoss, so ist 
dies zulässig.  

 
2. Dachform und Dachneigung der Gebäude 
2.1 Symmetrisches Sattel- oder Walmdach mit einer Dachneigung bei der Kombination E + DG 

mind. 28° und bei der Kombination E + OG 28° bis 30°.  
2.2 Bei der Kombination E + OG sind Kniestöcke und Dachgauben unzulässig. 
2.3 Für Garagen sind außerdem Flachdächer zugelassen.  
 

§ 2 
Die sonstigen Festsetzungen des Bebauungsplanes bleiben unberührt.  
 

§ 3 
Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Obernbreit, 10.04.2008 
MARKT OBERNBREIT 
 
 
Brückner 
1. Bürgermeister 


